
Betriebsvereinbarung

gemäß S 72 PBVG i.V.m. $ 97 Abs. 1 Z 4 ArbVG betreffend
Maßnahmen zur Milderung der Konsequenzen

von Restrukturierungsmaßnahmen (Sozialplan BV 09-1 0)

a bgesch lossen zwischen

der Österreichischen Post AC

und  dem

Zentralausschuss der Bediensteten der Österreich ischen Post AC

Diese Betr iebsverein ba ru ng gi l t

räumlich:

.  für ganz Osterreich

persönlich:

.  für Angestel l te und für Beamt/ innen, die von Restru ktu r ieru ngsma ßna h men
betroffen sind.

.  für die Punkte l ,  l l ,  l l l  und V unter der Voraussetzung, dass die Beamt/ innen und
Angestel l ten am 30.06. des jewei l igen Kalenderjahrs das 56. Lebensjahr nicht
vol lendet haben.

.  für Punkt X (Bea mten-Ü berbrücku ngs model l ,  Ü berbrücku ngsleistu ng) nur für
Beamt/ innen unter den dort  angeführten Voraussetzungen

zeitlich:

.  Diese Betr iebsverein bafu ng tr i t t  mit  1.2.2009 in Kraft  und ersetzt  ab diesem Tag
die Sozialplan-BV 08'09, ver lautbart  in den Post-Mit tei lu ngen Nr.05/2008; s ie gi l i
befr istet  bis 31.12.2010-

Diese Betr iebsvereinba ru ng wurde geschlechtsneutral formul iert ;  bei  der Anwendung auf be-
st immte Personen ist  die jewei ls ges ch lec htss pez i f isc he Form zu verwenden.

Die Österreichische Post AC ist  nach kaufmännischen Crundsätzen zu führen und im Wettbe-
werb opt imal zu posi t ionieren. Zur Er langung der Wettbewerbsfä h igkei t  s ind Restruktur ie-
rungsmaßnahmen, die auch Persona l red u kt ionen umfassen, unumgä ngl ich.

Um dem gesetzl ichen Auftrag der kaufmännischen U nte rneh mensfü hru ng mögl ichst sozial
verträgl ic l i  nachzukommen, , i i rd das Unternehmen den von Restru ktu r ieru ngs ma ßna h men
betrof fenen Mita rbei ter/ in nen f inanziel le Unterstützung auf Basis eines Sozia lp la nes wie folgt
gewä h ren:



l l .

Beamt/ innen, deren Arbei tsplätze nachweisl ich auf Dauer aufgelassen werden, deren
Austr i t t  keine dienst l ichen Interessen entgegenstehen und deren Austr i t t  das Unter-
nehmen zust immt, erhal ten anlässl ich ihres Austr i t ts eine Bruttoeinmalzahlung in der
Höhe des 36 -fachen Monatsbezugs, sofern sie zum Zeitpunkt des Austritts das 50. Le-
bensjahr vol lendet haben, beträgt die Bruttoeinmalzahlung das 45-fache des Monats-
bezugs.
Sämtl iche Zahlungen, die im Zusammenhang mit  dem Austr i t t  des/der Beamten/ in
stehen, werden auf diese Bruttoeinma lza h lu ng zur Anrechnung gebracht.  Dies gi l t
n icht für Zahlungen an die Arbei tsst i f tu ng.

Angestel l te (mit /ohne MVK-Pf l icht) ,  deren Arbei tsplätze nachweisl ich auf Dauer
aufgelassen werden und deren Dienstverhä l tn is aus diesem Crund einvernehmlich
aufgelöst wird,  erhal ten zusätzl ich zur kol lekt iwertragl ichen/gesetzl ichen Abfert igung
eine freiwi l l ige Abfert igu nglEin ma lza h lu ng (Angestel l te mit  MVK-Pf l icht) .  5ämtl iche
freiwi l l igen Zahlungen, die im Zusammenhang mit  der einvernehmlichen Lösung ste-
hen, werden auf die unten stehende freiwi l l ige Abfert igung zur Anrechnung gebracht.

Die freiwi l l ige Abfert igung/ Einmalzahlung beträgt für Angestel l te
ab Vol lendung des l .  Dienst jahres 5 Monatsgehälter (brut to),
ab Vol lendung des 5. Dienst jahres 8 Monatsgehälter (brut to),
ab Vol lendung des 1o Dienst jahres 11 Monatsgehä l ter(brutto),
ab Vol lendung des l -5.  Dienst jahres 15 Monatsgehä l ter(brutto) und
ab Vol lendung des 20. Dienst jahres 18 Monatsgehä l ter(brutto).

Für Angestel l te,  die das 5o. Lebensjahr vol lendet haben und länger als r0 Jahre bei  der
Österreichische Post AC beschäft igt  s ind (einschl ießl ich unmit telbar vorangegangener
Dienstzei ten zu einem Unternehmen gemäß $ 17 Abs. L und 1 a PsTc),  gebührt  das 45-
fache Monatsgehalt  brut to.  Darauf werden sämtl iche 6eldleistungen, gesetzl iche und
freiwi l l ige Za h lu ngen zur Anrechnung gebracht.
Zahlungen an die Arbei tsst i f tung werden nicht angerechnet.

lm Fat le,  dass ein kausaler Zusammenhang in einer unmit telbaren zei t l ichen Abfolge
zwischen dem nachweisl ich ersatzlosen Einzug eines Arbei tsplatzes und dem Austr i t t
e ines,/einer Beamten/ in bzw. der einve rneh m l ichen Lösung eines/r  Angestel l ten be-
steht (Einsparung in der Kette),  kann mit  Zust immung des Unternehmens Punkt I  und l l
zur Anwendung gelangen.

In besonders berücksicht igu ngswü rd igen Einzel fäl len kann auch Mita rbei ter/ in nen,
welche vor dem 01.07. des jewei l igen Kalenderjahres das 56. Lebensjahr berei ts
vol lendet haben, eine indiv iduel l  ermit tel te Sozialplanzahlung unter den grundsätzl ich
gleichen Voraussetzungen der Arbei tsplatzver lust igkei t  ausgeschüttet  werden.
Diese Zahlung or ient iert  s ich am frühest mögl ichen Pensionsa ntr i t tsdatu m und beträgt
max. das 45 -  fache des Monatsbezugs/-geha l ts;  der Punkt V kommt nicht zur
Anwendung.

Mita rbei ter/ in nen, die zum Beendigu ngszei tpu n kt  eine längere als ro- jähr ige
Dienstzei t  zur Österreichischen Post AC aufweisen (einschl ießl ich unmit telbar
vorangegangener Dienstzei ten zu einem Unternehmen nach $ r7 Abs. 1.  u.  1a PSTC),
erhal ten -  zusätzl ich zu einer Leistung nach Punkt loder l l  e ine weitere freiwi l l ige
Zahlung im Ausmaß von 5 Monatsbez üge n/Monatsgehä l tern brutto unter der
Voraussetzung, dass der Austr i t t  bzw. die einvernehmliche Beendigung des

I .

lv.

V.



vt.

Dienstverhä l tn isses unmit telbar mit  der Wirksamkeit  e iner Restru ktu r ieru ngs-
maßnahme erfolgt (Beendigu ngszeitpu n kt).
Bei  länger als 3 -  jähr iger Dienstzei t  kommen unter den gleichen Voraussetzungen 2
Monatsbezüge/Monatsgehä l ter hinzu. Der Punkt l l l  kommt zur Anwendung.

Bezugsgröße für die f reiwi l l ige Abfert igung/Einmalzahlung gem. l ,  l l  und V ist :

a) für Angestel l te das Bruttomonatsgeha l t  nach 5 13 Abs. L DO, d.h.  das laufende Mo-
natsgehalt  zuzügl ich einer al l fä l l igen Dienstzulage und/oder E rgä nzu ngszu lage jedoch
ohne Kinderzulage sowie zuzügl ich einer al l fä l l igen Verwend ungsz u lage, jewei ls
brutto.  Die Höhe dieser f reiwi l l ig zu zahlenden Monatgehälter r ichtet  s ich nach der ak-
tuel len besold u ngsrecht l ichen/ kol lekt iwertragl ichen Einstufung des/der betrof fenen
Mita rbei ters/ in,  wobei eine vorübergehende Verwendung u n berücksicht igt  bleibt .

b) für Beamt/ innen der Monatsbezug nach $ I  nbs. 2 CC, d.  h.  Bezug und al l fä l l ige
Dienstzulage, Verwend u ngszu lage, Ergä nzu ngszulage, jewei ls brut to,  jedoch ohne Kin-
derzulage. Die Höhe dieser f reiwi l l ig zu zahlenden Monatbezüge r ichtet  s ich nach der
aktuel len besold u ngsrecht l ichen Einstufung des/der betrof fenen Bea mten/Bea mtin,
eine vorübergehende Verwendung bleibt  unberücksicht igt .

c)  Haben Beamt/ innen gem.$$ 5ob u. 78d BDC /Angestel l te gem. $$ rSh u 15i  MSchC,
5$ 8 u Sa VKG und $$r+a ur+b AVRAC ihre Wochena rbei tszei t  vorübergehend
herabgesetzt ,  wird als Bezugsgröße ein durchschnit t l iches Wochenstu ndena usma ß
bezogen auf das gesamte , ,postal ische" Arbei ts leben herangezogen; hat die
Herabsetzung in den genannten Betreu u ngsfä l len im Zeitpunkt der Beendigung/des
Austr i t ts kürzer als 2 Jahre gedauert ,  ist  das vol le Arbei tszei ta usma ß vor Herabsetzung
hera nzuziehen.

Beamt/ innen, die eine Herabsetzung ihrer regelmäßigen Woche nd ienstzei t  gem. S 5oa
BDC oder $ 7 BB-sozPC auf zumindest 30 Wochend ie nststu nden beantragen und un-
mit telbar vor Beginn der Tei lbeschäft igu ng ununterbrochen mindestens 6 Monate
vol lbeschäft igt  waren, erhal ten, wenn der Verwendung im ver langten Ausmaß keine
wicht igen d ie nst l ichen Interessen entgegenstehen,

bei  einer Hera bsetzu ngsda uer von

vil.

3  Jah ren
5  Jah ren
mehr als 10 Ja h ren

3  J a h r e n
5  J a h r e n
mehr a ls  10 Ja h ren

den 4-fachen
den 8-fachen
den 18-fachen

Dif ferenzbetrag ,  der s ich aus dem Unterschied zwischen dem im ersten Monat der
Herabsetzung gebührenden Monatsbezug im Vergleich zum Monatsbezug ohne Her-
absetzu ng errech net.

Beamt/ innen, die zum Zeitpunkt des Beginns der Herabsetzung der Wochend ienstzei t
das so.Lebensjahr vol lendet haben, erhal ten bei  Vor l iegen der o.  a.  Voräussetzungen
bei einer Hera bsetzu ngsda uer von

den 8-fachen ,
den tz-fachen,
den 22-fachen

Differenzbetrag (Berech n u ngsgru nd lage s. o.). Bezugsgröße ist jeweils der entspre-
chende Monatsbezug wie in Punkt Vl .b) ausgeführt .



Elne vorzei t ige Beendigung der Herabsetzung der regelmäßigen Wochend ienstzei t  ist
nicht mögl ich.

Nimmt ein/e Beamter/ in im Hera bsetzu ngszei trau m eine Tei lzei tbeschäft igu ng nach
dem MSchC oder VKC in Anspruch, gebütLrt  die Absch lagsza hlu ng nur al iquot für die
Monate, für die keine Tei lzei tbeschäft igu ng nach dem MSchC oder VKC in Anspruch
genommen wird.  Ein al l fä l l iger Übergenuss ist  nach $ t3a Cc zu ersetzen.

Cleiches gi l t  für  al le Beendigungen der Herabsetzung der Wochend ienstzei t ,  d ie ent-
weder ex lege eintreten bzw. bei  denen die Beendigung der Herabsetzung der Wo-
chendienstzei t  a ls Folge von sonst igen gesetzl ichen Best immungen resul t ier t  (2.8.  Ein-
tritt der Sch utzfrist).

Vl l l .  Für al le Mita rbei ter/ in nen ist  die Qual i f iz ierung und Ausbi ldung durch externe regio-
na le Arbeitsstiftu ngen vorgesehen.

Der an die Stiftung zu überweisende Dienstgeberbeitrag je Stiftu ngsteilnehmer/in wird
von der Österreich ischen Post AC getragen.

Die Mita rbei ter/ in nen haben die beabsicht igte Tei lnahme an einer solchen Maßnahme
rechtzeitig, spätestens bei Abgabe der Austrittserklä rung / Abschluss der Beendigungs-
verein ba ru ng, beka n nt zu geben.

lx. Behinderte sind entsprechend ihren Fähigkei ten und unter Berücksicht igu ng al l fä l l iger
persönl icher Einschränkungen unter Beächtung der im Unternehmen gel tenden Rege-
lungen bestmögl ich zu integr ieren.

X. Seamtlinnen-Übergangsmodell,Überbrückungsleistung
Beamt/ innen bis Jahrgang 1953 (d.s. jene, die bis zum 31".12.2013 das 60. Lebensjahr
vol lendet haben werden),  die aufgrund einer bei t ragsgedeckten Cesa mtd ien_stzei t  von
40 Jahren die Voraussetzungen für eine abschlagsfreie Pensionierung gem $ 15 i .V.m-

$ 236b BDC i .V.m. $ 5 Abs.2b PC erfüt len ( , ,Bea mt/ in nen-Hacklerregelu ng"),  können bei
Arbeitsplatzverlustigkeit, wenn das Unternehmen dieser Vorgangsweise zugestimmt
hat,  diese Ü berbrückungsleistu ng erhal ten.

Diese Beamt/ innen erhal ten. wenn sie
'  e inen unwiderruf l ichen Anträg auf Karenzierung gem. 5 23ob und $ 75 BDc stel len,
.  e iner Versetzung in das KEC zust immen,
'  g leichzei t ig den Antrag gem. $ r5 BDC auf abschlagsfreie Pensionierung gem.

i  236b BDC i .V.m. $ 5 Abs. zb PC stel len
befr istet  bls zum St ichtag des Pe n sion sa ntr i t tes eine monat l iche Ü berbrückungsleis-
tung (die wie die Akt ivbezüge zur Anweisung gelangt)  zzgl .  e iner Sonderzahlung i .  H.
von 50% der monat l ichen Ü berbrücku ngszah lu ng zu den Sonderza h lu ngsterm inen.

Diese Ü berbrücku ngsza hlu ng bemisst s ich im Zeitpunkt der Cewährung an der Netto-
Höhe einer, , f ikt iven Eerechnung einer $ t4 -  Pension" (das bedeutet,  dass auch al l f '
Nebengebü hrenwerte enthal ten sind).  Die Netto-Höhe der Überbrückungsleistu ng ist
also gläich hoch wie der Netto-Betrag der "fiktiven Pension nach ! 14" zum Stichtag'
Lohnsteuerliche,,Sondereffekte" (wie 2.8. Alleinverdienerabsetzbeträ9, Kinderabsetzbe-
trag, Freibetragsbescheid oder ähnl iches) bleiben im Rahmen der Bemessung unbe-
rücksicht iet .



xt.

Die Brutto-Übetbrücku ngsleistu ng für den ersten Monat errechnet s ich durch Hoch-
rechnung des zuvor beiechneten ,,fiktiven Netto-Ruhebezuges" (= Netto-Überbrü-
ckungsleistung) unter Berücksicht igu ng der Lohnsteuer sowie des vom karenzierten
Beamten zu tragenden Pensionsbeitrages (! 23ob BDC i.V-m. ! 22 CC) und der Kran-
kenversicheru ngsbeiträge (5 22 Abs. z i .V.m. $ 19 Abs.4 B-KUVC).

Die Valor is ierung der Ü berbrückungsleistu ng erfolgt  entsprechend dem jewei l igen Er-
gebnis in den Ceha ltsverha nd lu ngen der Österreich ischen Post AC.

Die Abwicklung der Aufrechterhaltu ng der B-KUVC-Kra n kenversicheru ng ($ 7 Abs' 2 Z 3
i .V"m. S 19 Abs.4 B-KUVC) erfolgt  a uf  Antragstel lung des/der karenzierten Beamten/ in
durch die Österreichische Post AC.
Der/die Beamte/ in kann ausdrückl ich auf diese Krankenversicherung schr i f t l ich ver-
zichten.

Hä r tefa l lk la usel
Seir ;gt  ai"  ÜUerbrückungsleistung (brutto) im ersten Kalendermonat der Überbrü-
ckungsphase weniger als EUR 2.385 und unterschrei tet  s ie gleichzei t ig eine Vergleichs-
grundlage um mehr als 75%, gebührt  zusätzl ich zur laufenden Ü berbtückungsleistu ng
eine Einmalzahlung, die im zweiten Ü berbrücku ngsmonat ausbezahlt  wird.  Vergleichs-
grundlage ist der Monatsbezug {brutto) i.S.v. Pkt. Vl lit. b) im letzten Kalendermonat vor
der Ü berbrücku ngsphase zuzügl ich eines Schnit ts der Nebengebühren j .  S. d.  $ 13 c Abs.
4 6C ohne Überstu ndenvergütu ng i. 5. d. $ 15 Abs. !, Z. r. (Ü berstu ndenvergütu ng), 2.
(Pa uscha lvergütu ng für verlänge*en Dienstplan) und 3. (5onn- und Feiertagsvergütu ng
samt Sonn- und Feiertagszu lage) CC aus 12 Ka lendermonaten. Die Einmalzahlung
(brutto) beträgt die Hälfte des 15% übersteigenden Differenzbetrages multipliziert mit
der Anzahl der Monate der ü berbrücku ngsphase, maximal mit  24.

Das al l fä l l ig in der Ü berbrückungsphase gebührende 4o- jähr ige Dienst jubi läum wird
unter Zugrundelegung des fiktiven Aktivbezuges wie im Aktivstand ausbezahlt.

Für die Zei t  der Karenzierung ist  $56 BDc (Neben beschäft igu ng) anzuwenden Bei Ver-
stoß gegen ! Se nbs 2 BDC u. ! 17a Abs.1o PTSC entfällt die U be rbrücku n8s leistu n8.
Cleiches gi l t  für  den Verstoß gegen die Meldepf l icht  t rotz Ermahnung und
Nachfristsetzu ng.

Die karenzierten Beamt/ innen haben Anspruch auf dieselben Sozia l le istu nge n bzw' -

einr ichtungen wie im Ruhestand bef indl iche Beamt/ innen.

Zur Bei legung von Strei t igkei ten, die s ich aus der Auslegung dieser Betr iebsverein ba-
rung, insbesondere in Ind iv idua l fä l len nach Punkt lV,  ergeben, hat s ich vor Beschrei-
tung des Rechtsweges ein paritätisch aus je 3 Vertreter/innen der vertragssch ließen-
den Parteien zusam mengesetzter Ausschuss innerhalb von 5 Wochen zu befassen.

Dieser Ausschuss ist  auch für Fragen einer vorzei t igen Beendigung einer Karenzierung
gem. $ z3ob BDG zuständig, sofern diese keinem Ü berbrücku ngsmodell i.S.v. Pkt. X
zugrunde l iegt,  keine dienst l ichen Interessen entgegenstehen und eine Verwendung in
der Regelorga nisation zur Verfügung steht.
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